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Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt  

und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

Herrn Alexander Brückner 

Referat V 64 

Mercatorstraße 3 

24106 Kiel 

Berlin, 27. März 2018 

 

Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) Überarbeiter Entwurf vom 

17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016 Stand 30.06.2016 – Stellungnahme des FGW e. V. 

 

Sehr geehrter Herr Brückner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den oben genannten LAI-Hinweisen hat der Fachausschuss Lärm des FGW e.V. einen Arbeitskreis 
gebildet, welcher sich zum Ziel gesetzt hat, auf Unklarheiten in den LAI-Hinweisen hinzuweisen und darüber 
hinaus Empfehlungen zu erarbeiten, welche in die LAI-Hinweise mit aufgenommen werden sollten, um eine 
einheitliche Anwendung der LAI-Hinweise zu gewährleisten. 
Der Arbeitskreis „LAI-Hinweise“ setzt sich aus Vertretern der Interessengruppen Messinstitute, 
Planer/Betreiber, Immissionsschutzbehörden und WEA-Hersteller zusammen, welche langjährige 
Erfahrungen bei der Erstellung, Anwendung und Genehmigung von Schallimmissionsprognosen, sowie bei 
schalltechnischen Vermessungen an und um WEA nachweisen können. 
 
Zum Aufzeigen von Unklarheiten in den LAI-Hinweisen hat der Arbeitskreis Kommentare gesammelt und 
im Anschluss umfangreich diskutiert. Als Ergebnis der Diskussionen wurden Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge für die LAI-Hinweise verabschiedet. Die einzelnen Kommentare und die 
Diskussionsergebnisse der Arbeitssitzungen sind in einer Excel-Tabelle zusammengetragen und diesem 
Schreiben beigefügt. 
 
Im Folgenden werden die wesentlichsten Punkte der Diskussionen in den einzelnen Arbeitssitzungen 
zusammengefasst. Dabei ergaben sich drei Hauptthemengebiete. Das erste Themengebiet beschäftigt sich 
mit der Betrachtung der Vorbelastung und der Anwendung bzw. Nichtanwendung des in den LAI-Hinweisen 
empfohlenen Referenzspektrums. Im zweiten Themengebiet wurde über die Qualität von 
Schallimmissionsprognosen diskutieren. Das dritte und letzte Themengebiet beschäftigt sich mit der 
emissionsseitigen Abnahmemessung von WEA. 
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1 Betrachtung der Vorbelastung 
Ein Hauptaugenmerk bei den Diskussionen bezog sich auf die Betrachtung der Vorbelastung. Der 
Arbeitskreis ist der Meinung, dass das Referenzspektrum nur dann verwendet werden sollte, wenn keine 
qualifizierten Informationen aus Messungen vorliegen. 
Das in den LAI-Hinweisen angegebene Referenzspektrum sollte darüber hinaus um die 8-kHz-Oktave 
erweitert werden, da einige Software-Pakete zur Berechnung der Schallimmission einen Wert für diese 
Oktave benötigen.  
 
Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt im Bezug auf die Betrachtung der Vorbelastung bezog sich auf eine 
eventuell vorhandene Tonhaltigkeit der Vorbelastungs-WEA. Der Arbeitskreis ist der Meinung, dass die 
Ermittlung von einer eventuellen Tonhaltigkeit im Rahmen der Abnahme- oder Überwachungsmessung der 
Vorbelastungs-WEA durchzuführen ist. Die Anordnung zur Durchführung einer Abnahmemessung obliegt 
der Genehmigungs- und Überwachungsbehörde. Sollte keine Abnahmemessung bei der Vorbelastungs-
WEA durchgeführt worden sein, ist grundsätzlich von der Genehmigungslage der WEA, bzw. ist von den 
Zuschlägen aus der Genehmigung der Vorbelastungs-WEA auszugehen. Ein entsprechender 
Formulierungsvorschlag für die LAI-Hinweise ist in der Excel-Tabelle aufgeführt. 
 
Sollte die Ermittlung der Vorbelastung eine Überschreitung des zulässigen Immissionsrichtwerts ergeben 
ist die weitere Vorgehensweise mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde abzustimmen bzw. den 
bundeslandspezifischen WEA-Erlassen zu entnehmen. Gegebenenfalls ist eine Sonderfallprüfung 
durchzuführen.  
 
 
2 Qualität der Prognose 
Der Arbeitskreis ist der Meinung, dass bei Verwendung von Herstellerangaben als Eingangsparameter für 
eine Schallimmissionsprognose der WEA-Hersteller angibt, welche Unsicherheitskomponenten für σP in 
den Angaben zum Schallleistungspegel zu berücksichtigen sind. Enthält die Herstellerangabe keine explizite 
Information zu den zu berücksichtigenden Unsicherheitskomponenten, kann davon ausgegangen werden, 
dass es sich um Mittelwerte handelt. Dabei ist für die Ermittlung der Qualität der Prognose von einer 
Einzelvermessung auszugehen und für σP = 1,2 dB und für σR = 0,5 dB zu verwenden. 
 
In Bezug auf die Unsicherheitsbetrachtung der Vorbelastungs-WEA ist von der Genehmigungslage 
auszugehen. Dennoch ist der Arbeitskreis der Meinung, dass bei der Anwendung des Interimsverfahrens 
auf die Vorbelastungs-WEA die Unsicherheitskomponente σProg auf 1 dB reduziert werden kann, wenn in 
der, der Genehmigung zu Grunde liegenden, Schallimmissionsprognose nach dem alternativen Verfahren 
für σProg = 1,5 dB angewendet wurde. Ein entsprechender Textvorschlag ist in der Excel-Tabelle aufgeführt. 
 
3 Abnahmemessung 
Grundsätzlich ist der Arbeitskreis der Meinung, dass die in den LAI-Hinweisen gegebene Möglichkeit der 
Extrapolation von Messwerten bei Abnahmemessungen welche nicht das Vollständigkeitskriterium der 
entsprechenden Norm- und Richtlinie (IEC 61400-11 bzw. FGW TR1) erfüllt dazu führen würde, dass solche 
Messungen legitimiert werden würden. Daher muss diese Möglichkeit aus den LAI-Hinweisen gestrichen 
werden. Es muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass bei der Abnahmemessung eine vollständige 
Datenbasis erreicht wird. Dennoch kann der Nachweis als erbracht angesehen werden, wenn der 
Betriebspunkt messtechnisch erfasst wurde, welcher bei anderen Messungen den maximalen 
Schallleistungspegel für den jeweiligen Betriebsmodus zeigte.  
 
Zur Thematik emissionsseitige Abnahmemessung wurde vom LANUV NRW eine umfangreiche 
Stellungnahme erarbeitet (siehe Anlage 2). Hierin wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass bei einer 
Abnahmemessung die Entscheidung über eine erfolgreiche Nachweisführung analog zu den Vorgaben der 
DIN EN ISO 4871 „Akustik – Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen“ 
erfolgen sollte. Dabei sollte bei der Neuberechnung der Schallimmissionsprognose nach der 
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Abnahmemessung weder die Messunsicherheit, noch die Unsicherheit des Prognosemodells zu 
berücksichtigen sind. Die entsprechenden Details können der Stellungnahme des LANUV NRW entnommen 
werden. 
 
Der Stellungnahme des LANUV NRW stimmten die Mitglieder des Arbeitskreises mit einer Enthaltung zu. 
 
4 Anlagen 

1. Kommentarliste des Arbeitskreises „LAI Hinweise“ 
2. Stellungnahme des LANUV NRW zur Festlegung von Abnahmebedingungen für 

Windenergieanlagen und für andere technische Schallquellen. 
 
 
 
 
gez. Marko Mühlberg 
 FGW e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Kontaktdaten: 
 
Marko Mühlberg 
FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie  
und andere Dezentrale Energien 
Oranienburger Straße 45 
10117 Berlin 
 
Tel.-Nr. 030-30 10 15 050 
Email: muehlberg@wind-fgw.de 
____________________________________ 
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Name der zu kommentierenden Unterlage:  LAI_Hinweise_WKA_2016_06_30_veroeffentlicht_Z.pdf


Bei der FGW einreichen bis zum:


09.02.2018
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2 - Wichtig,


3 - zur Not auch für 


Folgerevision)


Kommentar Vorgeschlagene Änderung Kommentar Arbeitskreis LAI-Hinweise


2. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


1.2.a) 3 87 89 Technisch 1 - Notwendig Es gibt zahlreiche Herstellerbescheinigungen im 


Markt, die lediglich den mittleren 


Schallleistungspegel spezifizieren, oder die im 


Detail mittlere Schallleistungspegel und die 


anzusetzende Produktstreuung spezifizieren. Für 


den Umgang mit diesen Spezifikationen muss eine 


Möglichkeit gefunden werden.


Der Hersteller sollte in seiner Spezifikation darstellen, ob und welche 


Unsicherheitskomponenten für σP in den Angaben zum 


Schallleistungspegel berücksichtigt sind. Mittelwerte und 


Unsicherheitskomponenten für σP können auch einzeln angegeben 


werden (für σR ist in diesem Fall 0,5 dB anzusetzen). Enthält die 


Herstellerangabe keine Informationen zu berücksichtigten 


Unsicherheiten, soll davon ausgegangen werden, dass es sich um 


Mittelwerte handelt. Die Unsicherheitsbetrachtung soll dann wie bei 


einer Einfachvermessung erfolgen (σP = 1,2 dB, σR = 0,5 dB).


angenommen


1 Gegenstimme


3. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


2 3 117 118 Technisch 1 - Notwendig


Nach der DIN ISO 9613-2 und auch dem 


zweiten Satz dieses Absatzes gilt die DIN ISO 


9613-2 für bodennahe Quellen mit einer 


mittleren Höhe zwischen Quelle und 


Empfänger von bis zu 30 m. D. h., dass bei 


ebenem Gelände und einer Empfängerhöhe 


von 5 m Quellhöhen bis zu 55 m zulässig 


wären. Somit steht die im oben zitierten Satz 


formulierte Anforderung im direkten 


Widerspruch zum zuvor beschrieben 


Gültigkeitsbereich.


Da bereits das Interimsverfahren auf eine 


Quellhöhe < 30 m verweist, so ist bereits dort 


diese Darstellung im Widerspruch zur an 


gleicher Stelle referenzierten gültigen DIN-


Norm. 


Für WKA als hochliegende Schallquellen (mittlere Höhe zwischen 


Quelle u. Empfänger > 30 m) sind diese... 


angenommen


2 Enthaltung


Kommentare des LAI-Papiers Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) vom 30.06.2016


Bitte komplett ausfüllen!
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Kommentar Vorgeschlagene Änderung Kommentar Arbeitskreis LAI-Hinweise


5. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


2 4 151 158 Technisch 1 - Notwendig Dieser Satz ist nicht eindeutig, sollte sich aber nur 


auf die zu genehmigenden Anlagen der 


Zusatzbelastung beziehen. Messungen, ob die 


Vorbelastung tonhaltig im Sinne der TA-Lärm ist, 


sind im Rahmen von Abnahme- oder 


Überwachungsmessungen durchzuführen. Liegen 


diese nicht vor, ist von der Genehmigungslage 


auszugehen. Die Unterlagen sind üblicherweise 


bei den Genehmigungsbehörden vorhanden. 


Für WKA-Typen, bei denen in Messberichten nach der FGW-Richtlinie 


ein KTN = 2 dB im Nahbereich ausgewiesen wird, ist am maßgeblichen 


Immissionsort eine Abnahmemessung zur Beurteilung der Tonhaltigkeit 


erforderlich (siehe Ziffer 5.3). Wird hierbei eine immissionsseitige 


Tonhaltigkeit der zu beurteilenden Zusatzbelastung festgestellt, 


müssen Maßnahmen zur Minderung der Tonhaltigkeit ergriffen werden 


(kurzfristig z. B. Vermeiden des Dauerbetriebs mit der Drehzahl, bei 


welcher die Tonhaltigkeit auftritt; langfristig: technische 


Minderungsmaßnahmen). Es müssen keine Messungen am 


maßgeblichen Immissionsort zur Prüfung der Vorbelastung 


durchgeführt werden. Es ist bei der Vorbelastung von den Zuschlägen 


aus der Genehmigung der Vorbelastung auszugehen.


angenommen


6. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


3. a) 5 195 200 Technisch 1 - Notwendig Dieser Kommentar bezieht sich auf den o. g. 


Kommentar 1 bzgl. Kap. 1.2.a) und baut auf 


diesem auf. 


Bei der Berechnung der Prognosequalität sind 


selbstverständlich dieselben Unsicherheitsbeiträge 


der Herstellerangabe zu berücksichtigen, wie sie 


bereits in Kap. 1.2.a) festgelegt wurden. 


Wird hier irrtümlich durch den Schallgutachter 


davon ausgegangen, dass die Herstellerangaben 


die Unsicherheit der Typvermessung bzw. der 


Serienstreuung berücksichtigen, jedoch keine oder 


geringere Unsicherheiten durch den Hersteller 


angenommen wurden, wird ein zu geringer oberer 


Vertrauensbereich bestimmt, was zu einer 


Unterschätzung der Immissionsbelastung führen 


kann.


a) Unsicherheit der Herstellerangabe


Unsicherheiten für Typvermessung und Serienstreuung werden gemäß 


den Eingangskenngrößen nach Kap. 1.2.a) angesetzt. Sollen keine 


Unsicherheiten der Typvermessung oder der Serienstreuung angesetzt 


werden, ist klar durch den Hersteller der Anlagen darzulegen, dass 


diese bereits in der Herstellerangabe berücksichtig wurden. 


Dieselben angesetzten Unsicherheiten für Typvermessung und 


Serienstreuung sind auch in den Absätzen 4.1 und 5.2 zu verwenden. 


angenommen, unter Streichung von "und 5.2"
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Kommentar Vorgeschlagene Änderung Kommentar Arbeitskreis LAI-Hinweise


7. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


3 6 238 240 Technisch 1 - Notwendig Es bedarf einer Konkretisierung bzw. 


Vereinheitlichung der zu verwendenden 


Zuschläge je nach Anwendungsfall. 


zu i) Stringente Nachmessauflagen stellen die 


Einhaltung der Teilbeurteilungspegel der 


Vorbelastung sicher. 


zu ii) Wenn der obere Vertrauensbereich 2.0 


dB beträgt und von einer Unsicherheit der 


Ausbreitungsrechnung von 1,5 dB für das 


bisherige Rechenverfahren mit einer 


Sicherheit von 90% ausgegangen wird, ergibt 


sich eine Unsicherheit der Emissionsdaten σt 


von 0,5 dB. Formel: σt = sqrt(σR^2 + σP^2). 


Unter Ansatz von σt = 0,5 dB und der 


Unsicherheit der Ausbreitungsrechnung nach 


dem Interimsverfahren (σProg = 1.0 dB) 


ergibt sich für eine Sicherheit von 90% ein 


Zuschlag für den oberen Vertrauensbereich 


von 1,4 dB. 


zu iii) Berechnungsverfahren ist das gleiche, 


wie unter b), wobei σt = Streuung der 


Schallleistungspegel der 


Mehrfachvermessung. Beispiel: Eine 


Streuung s von 0,2 dB ergibt dann einen 


Zuschlag für den oberen Vertrauensbereich 


von 1,3 dB. 


zu iv) Der verminderten Unsicherheit der 


Ausbreitungsrechnung nach dem 


Interimsverfahren wird Rechnung getragen.


Für die Berücksichtigung der Unsicherheit sind in der bisherigen 


Genehmigungspraxis folgende Szenarien bekannt: 


i) Vorbelastungen werden ohne Unsicherheiten prognostiziert 


ii) Verwendung eines pauschalierten Vertrauensbereiches gem. 


LAI Hinweise 2005 (2 dB Zuschlag) 


iii) Verwendung eines pauschalierten Vertrauensbereiches bei 


Mehrfachvermessung in Höhe des K- Wertes gem. IEC 61400-


14 


iv) Ansatz einer kombinierter Unsicherheit mit σR = 0,5 dB , σP 


= 1,2 dB (oder σP = xx aus Mehrfachvermessungen), σProg = 


1,5 dB 


Da der Modellansatz zur Ausbreitungsrechnung im 


Interimsverfahren generell konservativ im Vergleich zur 


bisherigen Rechenpraxis ist, wurde die Unsicherheit des 


Ausbreitungsmodels von bisherigen 1,5 dB zu 1,0 dB reduziert. 


Dies ist u.a. bei der Bewertung des oberen Vertrauensbereiches 


der Vorbelastung für die Fälle i) bis iv) wie folgt zu 


berücksichtigen: 


i) weiterhin Ansatz ohne Unsicherheiten (stringente 


Nachmessauflagen stellen die Einhaltung der 


Teilbeurteilungspegel der Vorbelastung sicher) 


ii) Verwendung eines pauschalierten Vertrauensbereiches von 


1,4 dB 


iii) Rechnung mit σt = Streuung der Schallleistungspegel der 


Vermessungen (Standardabweichung s aus der 


Mehrfachvermessung), σProg = 1,0 dB 


iv) Rechnung mit σR = 0,5 dB , σP = 1,2 dB oder σP = xx, 


Streuung der Vermessungen), σProg = 1,0 dB


Errsatzvorschlag hinter Zeile 240 einfügen:


"Sofern dabei Unsicherheitsanteile für die 


Ausbreitungsberechung in Höhe von 1,5 dB 


verwendet wurden, so können diese im Zuge der 


Anwendung des Interimsverfahrens auf 1 dB 


reduziert werden."


Ersatzvorschlag angenommen


8. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


4.1 6 246 248 Technisch 1 - Notwendig Folgt aus obigen Kommentaren zu 1.2.a) und 3.a).


Wurden Herstellerangaben zusammen mit 


Unsicherheiten der Emissionsdaten in der 


Prognose angesetzt, so sind diese ebenfalls hier 


bei der Festsetzung des maximal zulässigen 


Emissionswerts zu berücksichtigen. Zeilen 267 - 


269 können dann entfallen.


Dabei sind die in der Prognose angesetzten Unsicherheiten der 


Emissionsdaten gemäß Ziffer 3 a), 3 b) bzw. 3 c) als Toleranzbereich 


zu berücksichtigen. 


Sofern die Herstellerangaben nach Kapitel 1.2.a) die Unsicherheiten 


bereits enthalten und in Kapitel 3.a) entsprechend keine Unsicherheiten 


angesetzt wurden, so ist der in der Prognose angesetzte 


Schallleistungspegel als maximal zulässiger Emissionswert 


festzusetzen. 


angenommen, unter Vorbehalt einer Anpassung im 


Kapitel 5.2


9. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


4.1 6 258 261 Technisch 1 - Notwendig Emissionspegel sind nur „Mittel zum Zweck“. Der 


Nachweis mit einer Schallemissionsmessung muss 


nach Kapitel 5.2 geführt werden. Damit ist der 


Emissionspegel hier nicht eindeutig 


festzuschreiben, da die Nachrechnung des 


Beurteilungspegels über eine 


Ausbreitungsrechnung erfolgt.


Der Le,max ist anzugeben, mit dem bei einer Abnahmemessung nach 


Kapitel 5.2 gerechnet werden muss. Das Oktavspektrum ist als das 


Spektrum, welches in der Genehmigung verwendet wurde, darzustellen.


angenommen


1 Gegenstimme


2 Emthaltungen
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10. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


4.1 6 267 269 Technisch 1 - Notwendig Folgt aus obigen Kommentaren zu 1.2.a) und 3.a) 


und 4.1.


Zeilen 267 - 269 entfallen Ersatzvorschlag:


"Im Fall, dass die Prognose gemäß Ziffer 3 a) auf 


einer Angabe des Herstellers (siehe Ziffer 1.2 a) 


beruht und diese bereits die Unsicherheitsanteile 


enthält, ist der in der Prognose angesetzte  


Schallleistungspegel als maximal zulässiger 


Emissionswert festzusetzen."


Ersatzvorschlag angenommen


11. WICO 4.1 7 291 293 Editoriell 1 - Notwendig Bei dieser Vorgehensweise kann es passieren, das 


bei einer Abnahmemessung der lauteste 


Betriebspunkt entweder komplett unter- oder 


überschätzt wird. Darüber hinaus können 


eventuelle Töne erst bei Nennleistung auftreten. 


Bei einer Abnahmemessung sollte mindestens eine 


Windgeschwindigkeit vorherschen, welcher der 95 


%igen Nennleistung enspricht.


Zeile 291 - 293 streichen Ersatzvorschlag:


"Wenn die erforderlichen Windgeschwindigkeiten 


für die Abnahmemessung nicht  vorliegen, kann 


der Nachweis als erbracht gelten, wenn der 


Betriebspunkt  bei der Messung erreicht wurde, bei 


dem andere Messungen den maximalen 


Schallleistungspegel für diesen Modus zeigten"


Ersatzvorschlag angenommen


12. Ingbüro Busch 4 7 291 293 Allgemein 2 - Wichtiger 


Kommentar


Eine Extrapolation von Messwerten darf nicht dazu 


führen, dass eine im Sinne der TR 1 


unvollständige Messung legitimiert wird. Es muss 


zumindest ein Zusammenhang mit weiteren 


Messberichten gleichen Anlagentyps hergestellt 


werden.


siehe Kommentar 13
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13. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


4.1 7 295 303 Technisch 1 - Notwendig Diese Formulierung soll im Wesentlichen 


aufzeigen, dass ein Anlagenbetrieb bis zur Vorlage 


von Messberichten nicht kategorisch 


ausgeschlossen werden muss. Hier ist erläutert, 


dass bei Vorlage eines Mehrfachmessberichtes, 


eine 3 dB(A) leisere Betriebsweise als die 


genehmigte bis zu Vermessung eingestellt werden 


kann. Bei Vorlage einer Einfachvermessung eines 


anderen Modus als des genehmigten, sollte es 


nicht ausgeschlossen sein, eine Betriebsweise 


einzustellen, die die Schallemission des 


genehmigten Betriebszustandes weiter 


unterschreitet (ca. 4 dB).


Bei Mehrfachvermessungen ergibt sich 


üblicherweise eine Produktstreuung von etwa 0,5 


dB. Bei Einfachvermessungen wird die 


Produktstreuung mit 1,2 dB angesetzt. Dies ist der 


Betrag in dem sich die Ergebnisse der 


Mehrfachvermessung unterscheiden. Damit sollte 


mit einer Erhöhung des Abstandes zur 


genehmigten Betriebsweise um ca. 1 dB auf dann 


4 dB eine mindestens gleich hohe Sicherheit der 


Einhaltung der Immissionsrichtwerte gegeben sein.


Liegt mindestens eine Einfachvermessung eines Betriebszustands vor, 


nicht jedoch ein Messbericht über das Geräuschverhalten in der 


beantragten Betriebsweise, und wird plausibel und nachvollziehbar 


dargelegt, dass die Anlage bis zur Vorlage eines Messberichts in der 


beantragten Betriebsweise mit einer schallreduzierten Betriebsweise so 


betrieben werden kann, dass die Schallemission der schallreduzierten 


Betriebsweise erheblich (d. h. mindestens um 3 dB bei Vorlage einer 


Mehrfachvermessung eines anderen Betriebszustands bzw. 4 dB bei 


Vorlage einer Einfachvermessung eines anderen Betriebszustands) 


unterhalb der Schallemission der beantragten Betriebsweise liegt, so 


kann diese schallreduzierte Betriebsweise bis zur Vorlage des 


Messberichts zur beantragten Betriebsweise zugelassen werden.
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14. GE Wind, 


Senvion, Vestas, 


Siemens-Gamesa,  


Nordex 


4.2 7 315 322 Technisch 1 - Notwendig Aufgrund der geänderten Regelungen im EEG und 


den dadurch resultierenden sehr kurzen 


Entwicklungszyklen von WEA, kommt es dazu, 


dass viele WKA-Typen genehmigt werden, für die 


zum Genehmigungszeitpunkt noch keine 


Prototypen errichtet sind. Somit wird es häufig 


vorkommen, dass Genehmigungen auf Basis von 


Herstellerangaben erteilt werden, jedoch bis zur 


Errichtung bzw. zum Zeitpunkt der erforderlichen 


Abnahmemessung der WKAs mindestens ein 


Messbericht vorliegen wird. Es kann nicht Sinn der 


LAI Hinweise sein, dass zwingend jede einzelne 


WKA in einem Windpark nachzumessen ist, selbst 


wenn es Messungen gibt, die bestätigen, dass die 


WKA den akustischen Eigenschaften aus der 


Herstellerangabe entspricht.


Sofern die Planung auf Angaben des Herstellers beruht und noch keine 


Typvermessungen vorliegen, die die Herstellerangabe bestätigen, hat 


der Nachweis des festgelegten Emissionswertes grundsätzlich an jeder 


einzelnen WKA zu erfolgen. Sollte jedoch vor der erfolgten 


Abnahmemessung durch eine Typvermessung an einer anderen WKA 


die akustischen Eigenschaften aus der Herstellerangabe bestätigt 


werden, können die Ziffern 4.3 und 4.4. angewendet werden. Dies ist 


insbesondere der Fall, wenn in der Prognose zusätzlich zur 


Herstellerangabe Unsicherheiten der Serienstreuung und der 


Typvermessung angesetzt wurden. Im Zweifel ist eine erneute 


Schallprognose nach 1. und 2. unter Berücksichtigung der 


zwischenzeitlich vorliegenden Typvermessung an einer anderen WKA 


durchzuführen und mit den Ergebnissen aus der Schallprognose zur 


Baugenehmigung zu vergleichen. Auf Basis dieser Messergebnisse 


muss es möglich sein, auf die Regelungen unter dem Abschnitt 4.1 für 


die sachgerechte Auswahl der WKA für Abnahmemessungen und 


Abschnitt 4.3 und 4.4 für infach bzw. mehrfach vermessene Anlagen 


abzustellen.


angenommen


1 Gegenstimme


15. ABO-Wind 5.2 8 376 378 Technisch 2 - Wichtiger 


Kommentar


vgl. mit VDMA Papier (Seite 12) Wenn die Anforderungen der Abnahmemessung denen der 


Typvermessung entsprechen, sollte auch die Messunicherheit 


sR=0,5dB entsprechend 3b) (S.5 Z.202-204) verwendet werden.


Ersatzvorschlag:


"Falls die Anforderungen aus 5.1 auch bei der 


Abnahmemessung nach 5.2 erfüllt sind und falls 


eine Messunsicherheit zu berücksichtigen ist, kann 


auch der Wert 0,5dB verwendet werden"


abgelehnt, mit einer Stimme Befürwortung


17. UL DEWI 6 9 421


vermessene Daten sollten gegenüber 


Pauschalwerten bevorzugt werden.


Zur Prognose der Vorbelastung kann folgendes Referenzspektrum als 


Grundlage für die Eingangsdaten der Prognose herangezogen werden. 


Liegen qualifizierte Informationen über detaillierte anlagenbezogene 


Oktavspektren vor, so sollten diese herangezogen werden


angenommen


2 Gegenstimmen


1 Enthaltung


18. Ingbüro Busch 6 9 423 424 Technisch 1 - Notwendig Beim Referenzspektrum ist der normierte Wert für 


die 8000 Hz Oktave von -22,9 dB aufzunehmen.


angenommen
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19. GP JOULE GmbH 3 5 238 240 Technisch 1 - Notwendig Durch die Anwendung des Interimsverfahren 


besteht die Möglichkeit, dass durch die 


Vorbelastung die IRW nach TA Lärm überschritten 


werden. Des Weiteren kann durch eine 


Zusatzbelastung diese überschreitung rein 


rechnerisch noch überschritten werden, auch wenn 


diese nicht maßgeblich zum Beurteilungspegel am 


IRW beiträgt. Siehe Beispiel: 


20180202_Schallinterimsverfahren_VB_ZB_GB_G


PJOULE.pdf 


Ergänzug zu Zeilen 188-193:


Weist die Vorbelastung bereits schon einen Beurteilungspegel  auf, 


welcher den IRW nach TA Lärm überschreitet, dann ist der IRW aus 


der Vorbelastung als max. möglicher IRW anzusetzen, insofern der 


Beurteilunspegel der Zusatzbelastung den IRW nach TA Lärm einhält.


Ersatzvorschlag:


"Weist die Vorbelastung bereits schon einen 


Beurteilungspegel  auf, welcher den IRW 


überschreitet, ist eine Sonderfallprüfung 


erforderlich."


Ersatzvorschlag angenommen


20. LANUV NRW 5.2 8 379 389 Technisch 1 - Notwendig


siehe Stellungnahme Herr Piorr siehe Stellungnahme Herr Piorr


angenommen


1 Enthaltung
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Festlegung von Abnahmebedingungen für Windenergiean lagen  
und für andere technische Schallquellen 


(Entwurf, Stand: Korrektur 1, 13.02.2018) 


Dipl.-Ing. Detlef Piorr (LANUV NRW) 
 
Geräuschemissionswerte im Bereich der Maschinenakus tik 
 
Die DIN EN ISO 4871 „Akustik – Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten 
von Maschinen“ vom November 2009 normt Verfahren, um die zulässigen 
Schallleistungspegel von Maschinen und Aggregaten vertraglich vereinbaren zu können und 
die Einhaltung der Werte überprüfen zu können. 
 
Im Kapitel „Anwendungsbereich“ der Norm wird ausgeführt: 
 
„Die für die Zwecke der Geräuschemissionsangabe zu verwendenden Werte sind entweder 
angegebene Einzahl-Geräuschemissionswerte Ld oder angegebene Zweizahl-
Geräuschemissionswerte L und K. L ist ein direkt aus Messungen bestimmter 
Geräuschemissionswert, und K ist die mit diesen Messungen verbundene Unsicherheit. Ld ist 
die Summe aus L und K und stellt eine Obergrenze dar, die von den Werten aus 
wiederholten Messungen mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten 
wird; Ld entspricht dem angegebenen Wert oder Kennzeichnungswert LC nach ISO 7574-1.“ 
 
Weiter ist in der Norm festgelegt, dass Ld = L + K als „gerundet auf das nächstliegende 
Dezibel“ angegeben wird. 
 
Die Geräuschemissionsangabe beinhaltet nach dieser Norm immer auch die Angabe der 
maschinenspezifischen Geräuschmessnorm, nach welcher die Einhaltung des angegebenen 
Schallleistungspegels erfolgt. 
 
Bezüglich des Nachprüfverfahrens für eine einzelne Maschine wird festgelegt: 
 
„Wird eine einzelne Maschine untersucht und ergibt sich bei der Nachprüfung ein 
gemessener Geräuschemissionswert L1 so ist folgendes Kriterium zu erfüllen, damit die 
Geräuschemissionsangabe für diese einzelne Maschine bestätigt ist: 
 L1 < Ld  
oder  
 L1 < (L + K)  
je nachdem, welche Form der Geräuschangabe vorliegt.“ 
 
Hinweise zur Festlegung von K werden im informativen Anhang der Norm gegeben:  
 
Sofern die Geräuschemission für eine einzelne Maschine angegeben werden soll wird 
empfohlen, K = 1,645 σR anzusetzen, wobei für die Messunsicherheit σR in Abhängigkeit von 
der Genauigkeitsklasse des verwendeten Messverfahrens pauschale Werte genannt werden. 


Anmerkung 1: Der Wert von 1,645 ergibt eine Rückweisewahrscheinlichkeit von 5%. Diese wird im Bereich der 


Maschinenakustik häufig vereinbart. 
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Soll eine Geräuschemissionsangabe für ein Maschinenlos (also z.B. für einen WEA-Typ) 


erfolgen, sind nach dem informativen Anhang die Messunsicherheit σR und die 
Produktionsstreuung σP zur Gesamtstandardabweichung σt = ���� + ��� zu berücksichtigen; 
es gilt: K = 1,645 σt. 
 
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass bei der Festlegung des „angegebenen 
Geräuschemissionswertes“ die Messunsicherheit, mit welcher die (normgemäße) 
Abnahmemessung behaftet sein wird, bereits berücksichtigt ist. Im Rahmen der 
Abnahmemessung erfolgt somit ein unmittelbarer Vergleich des Messergebnisses mit dem 
„angegebenen Emissionswert“. Eine entsprechende Regelung enthält auch die EU-Outdoor-
Richtlinie [1]. 
 
Anmerkung 2: In der maschinenspezifischen Kennzeichnungsnorm für Windenergieanlagen, der IEC TS 61400-


14 „Wind turbines – Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values“ (März 2005) wird 


festgelegt, dass die Konstante K folgendermaßen berechnet werden soll: 


K = 1,645 σ 


mit σ=	

� �σ
� +σ���+�σ
� +σ���=	
��


� ���� + ���� 


n : Anzahl der Messungen, die der Geräuschangabe zugrunde liegen, 


σR = 0,9 dB (Standardwert) 


 


Die IEC TS 61400-14 berücksichtigt bei der Betrachtung der Unsicherheit der Geräuschangabe zusätzlich zu den 


Unsicherheiten σR und σP die Unsicherheit des die Serie kennzeichnenden mittleren Schallleistungspegels. Diese 


Unsicherheit des Mittelwertes kann beschrieben werden durch σ����������=	

� �σ
� +σ�� �. Grundsätzlich könnte 


überlegt werden, ob es notwendig ist, diese Unsicherheit auch im Rahmen der Unsicherheitsbetrachtung der 


prognostizierten Immissionspegel zu berücksichtigen. 


 
 
Akustische Nachweise im Bereich des Immissionsschut zes 


Die TA Lärm geht davon aus, dass im Regelfall der Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen sichergestellt ist, wenn die Gesamtbelastung die Immissionsrichtwerte 
nicht überschreitet (TA Lärm, 3.2.1 Absatz 1).  
 
Zu den Grundpflichten jedes Betreibers einer Anlage gehört, dass er Vorsorge gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen trifft (TA Lärm, 3.1b sowie 3.3). Jede Geräuschprognose 
muss eine Angabe zur Qualität der Prognose enthalten (TA Lärm A.2.6). Es ist in NRW 
geübte Praxis [2, 3], dass der Nachweis der Einhaltung der Geräuschimmissionswerte in der 
Prognose aus Vorsorgegründen zu Lasten des Antragstellers unter Berücksichtigung der 
Unsicherheit der Prognose (sowohl der Unsicherheit der Eingangsdaten der Prognose als 
auch der Unsicherheit des Prognosemodells) erfolgt. Im Windenergie-Erlass vom 3.5.2002 
wurde hierzu explizit die Anwendung statistischer Verfahren festgelegt: 


„Bei der Schallimmissionsprognose ist der Nachweis zu führen, dass unter Berücksichtigung 







3 
 


der oberen Vertrauensgrenze aller Unsicherheiten (insbesondere der Emissionsdaten und 
der Ausbreitungsrechnung) der nach TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90% den für die Anlage anzusetzenden Immissionsrichtwert einhält.“ 
 
Bei genehmigungsbedürftigen Anlagen kann die Genehmigungsbehörde nach § 28 BImSch 
in der Nebenbestimmung zur Genehmigung eine Abnahmemessung festlegen. In der 
Fachliteratur werden unterschiedliche Ansichten vertreten, ob beim Vergleich des 
Ergebnisses der Abnahmemessung mit dem in der Genehmigung festgeschriebenen 
Immissionsrichtwert der Messabschlag nach Ziffer 6.9 TA Lärm vorzunehmen ist oder nicht. 
Feldhaus und Tegeder [4] sind der Ansicht, dass der Messabschlag anzuwenden ist, 
Hansmann [5] vertritt die Ansicht, dass im Rahmen einer Abnahmemessung kein 
Messabschlag anzuwenden sei. In Bezug auf die Abnahmemessung stellt Hansmann fest: 
 
„Dem Antragsteller werden bereits vor der Inbetriebnahme der Anlage Abnahmemessungen 
aufgegeben, damit er sich Klarheit darüber verschafft, ob er vom Anlagenhersteller 
Nachbesserungen verlangen kann oder muss. Bei einer solchen Zweckbestimmung der 
Abnahmemessung kommt ein Abschlag von 3 dB(A) nicht in Betracht.“ 
 
Nachdem die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Kassel vom 22.10.2000 und des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 22.11.2000 einen Messabschlag auch bei einer 
Immissionsmessung für zulässig erklärt hatten, die aufgrund der Festlegung in einer 
Nebenbestimmung zu einer Genehmigung einer Windenergieanlage durchgeführt worden 
war (es handelte sich bei der Messung also um eine Abnahmemessung), wurde das Thema 
im Oktober 2001 auf der102. Sitzung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAI) behandelt. 
Wie in dem Protokoll der Sitzung vermerkt ist, hielt die LAI an folgender Auslegung der TA 
Lärm fest: 
 
„Unstrittig dürfte sein, dass der Betreiber die Beweislast dafür trägt, dass seine neue Anlage 
an den maßgeblichen Immissionsorten die Geräuschimmissionswerte des 
Genehmigungsbescheids einhält. Die mit jeder Messung verbundene Ungenauigkeit 
(Messunsicherheit) ist deswegen dem Betreiber anzulasten. Mit anderen Worten: 
Beurteilungspegel + Messunsicherheit muss kleiner oder gleich dem 
Geräuschimmissionswert im Genehmigungsbescheid sein.“ 
 
Das Thema, ob ein Messabschlag anzuwenden sei, wurde im Jahr 2007 auch vom 
Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Konkret lautete die Frage, ob ein Messabschlag auch 
auf die Ergebnisse einer Immissionsmessung an einer Windenergieanlage anzuwenden sei, 
wenn diese Messung auf Veranlassung eines Gerichts durchgeführt wurde. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 29.08.2007 (BVerwG 4 C 2.07) 
entschieden: 


„Die Regelung über den Messabschlag nach Nr. 6.9 TA Lärm ist nicht anzuwenden, wenn 
auf eine Nachbarklage gegen die Baugenehmigung für eine Windenergieanlage die 
Lärmimmissionen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren durch Messung ermittelt werden.“ 
 
In der Urteilsbegründung führt das BVerwG aus, dass eine derartige Messung nicht als 
„Überwachungsmessung“ zu werten ist. Weiter stellt es fest: 
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„Wenn Messungen im Rahmen eines anschließenden verwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens durchgeführt werden, sind diese ebenfalls der genehmigenden und 
nicht der überwachenden Tätigkeit der Behörde zuzuordnen und damit in einem 
weiteren Sinn dem Genehmigungsverfahren zuzurechnen.“ 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat also die Messunsicherheit weder zu Lasten des 
Betreibers noch zu Lasten der Anwohner in Ansatz gebracht. Es hat praktisch den Vergleich 
so durchgeführt, wie er im Bereich der Maschinenakustik normativ vorgegeben ist: Der unter 
Anwendung eines definierten Messverfahrens ermittelte Messwert wird unmittelbar mit dem 
festgesetzten Wert verglichen. Die 2001 von der LAI betrachtete Beweislastverteilung wurde 
vom Bundesverwaltungsgericht 2007 argumentativ nicht behandelt. 
 
Bei Abnahmemessungen wird von den Behörden in NRW – basierend auf der von 
Hansmann vertretenen Sichtweise – traditionell kein Messabschlag in Ansatz gebracht. In 
dieser Vorgehensweise sieht sich NRW durch das zitierte Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts aus 2007 bestätigt. 
 
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) empfahl in der 2005 
verabschiedeten Handreichung „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen“: 
 
„Da die Ermittlung der Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen aufgrund der 
windbedingten Fremdgeräusche erfahrungsgemäß nur unter großen messtechnischen 
Schwierigkeiten möglich ist, können in der Genehmigung neben den einzuhaltenden 
Immissionswerten auch maximal zulässige Emissionswerte festgelegt werden, so dass 
mögliche Kontrollen, ob die Anlagen entsprechend ihrer Genehmigung betrieben werden, 
leichter möglich sind. Dieser maximal zulässige Emissionswert ist auf Basis des in der 
Prognose angesetzten Emissionsverhaltens der Anlage unter Berücksichtigung der 
Serienstreuung und der Messunsicherheit festzulegen.“ 
 
In den NRW-WKA-Erlassen ab 2005 wurde festgelegt, dass der Nachweis erbracht war, 
sofern folgende Bedingung erfüllt wurde:  


LWA(Abnahmemessung) + KI + KT < Le,max 
 
Die Nachweise des genehmigungskonformen Betriebs erfolgen in NRW bei 
emissionsseitigen Abnahmemessungen also in gleicher Weise wie bei immissionsseitigen 
Abnahmemessungen. Windenergieanlagen werden behandelt wie andere 
genehmigungsbedürftige TA Lärm-Anlagen. Bei wörtlicher Umsetzung der LAI-WKA-
Empfehlung vom 30.06.2016 wäre dieses bei Abnahmemessungen von Windenergieanlagen 
nicht mehr gegeben. 
 
Abnahmebedingung in der LAI-WKA-Empfehlung vom 30.0 6.2016 


Als die aus dem Jahr 2005 stammenden LAI-WEA-Hinweise aufgrund der Ergebnisse der im 
Auftrag des Landes NRW durchgeführten Schallausbreitungsuntersuchung überarbeitet 
wurden, erfolgte nach intensiven Diskussionen u.a. im FGW-Arbeitskreis „Geräusche“ eine 
Umstellung des Prognoseverfahrens auf das Interimsverfahren und nicht – wie zunächst von 
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den Immissionsschutzbehörden vorgeschlagen – nur eine „Bereinigung“ des Alternativen 
Verfahrens durch „Streichung“ der nach Gleichung (10) der DIN ISO 9613-2 berechneten 
Bodendämpfung Agr. Als Vorteil des Interimsverfahrens wurde die Berücksichtigung des 
tatsächlichen Spektrums der Schallemissionen der Anlagen und der dafür wirksamen 
frequenzabhängigen Luftabsorption gesehen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die 
Unterschiede in den Spektren verschiedener Windenergieanlagentypen bei gleichem LWA-
Wert durchaus immissionsseitig zu relevanten Pegelunterschieden führen können. Zu den in 
der Praxis innerhalb einer Serie auftretenden Unterschieden in den Spektren gleicher WEA-
Typen bei gleichen Betriebszuständen lagen keine belastbaren Ergebnisse vor. Es war 
daher zu überlegen, wie damit umzugehen sei, wenn zwischen dem bei der 
Abnahmemessung festgestellten Spektrum und dem in der Planung berücksichtigten 
Spektrum Unterschiede auftraten. Wenn diese Unterschiede dazu führen würden, dass die 
immissionsseitigen Pegel (als LAeq-Werte) geringer ausfallen als die in der Planung 
angesetzten Pegel, wäre es unschädlich. Würde das gemessene Spektrum deutlich 
tieffrequenter sein als das in der Planung berücksichtigte, würde dieses zu einer höheren 
Immissionsbelastung führen als geplant und genehmigt. Die Windenergieanlage würde in 
diesem Fall so zu drosseln sein, dass sie ihr aus der Planung folgendes 
Immissionskontingent nicht überschreitet. Als Ergebnis derartiger Überlegungen wurde in 
den LAI-WKA-Hinweisen 2016 folgendes Vorgehen empfohlen: 
 
„Wird eine emissionsseitige Abnahmemessung gefordert, ist im Anschluss mit den 
Ergebnissen der Abnahmemessung mit den ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine 
erneute Schallausbreitungsrechnung durchzuführen. Bei dieser Neuberechnung ist die 
Messunsicherheit, nicht jedoch die Unsicherheit des Prognosemodells zu berücksichtigen. 
Dabei ist der Vergleich mit der Ausbreitungsrechnung unter Ansatz von Le,max durchzuführen. 
Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums berechneten A-bewerteten 
Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose angesetzten Emissionsspektrums 
berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht überschreiten. Die Emission darf keine 
relevante Tonhaltigkeit aufweisen.“ 
 
Formelmäßig kann diese Abnahmebedingung folgendermaßen dargestellt werden: 


10	�� � 10�,
	!"#$,%�
,�&∙()*+%, ≤ 10	�� � 10�,
∙!".,/01,%*+%,
2���	34


5678	34


2���	34


5678	34
 


Anmerkung: Nach Abschnitt A.2.3.1 der TA Lärm soll die Berechnung der Immissionspegel in Oktavschritten, in 


der Regel für die Mittenfrequenzen 63 Hz bis 4000 Hz erfolgen. Üblicherweise werden die Schallleistungspegel 


von Windenergieanlagen in Emissionsmessberichten als Terzpegel im Frequenzbereich ab 20 Hz dargestellt, der 


in der Prognose berücksichtigte Frequenzbereich wird bei Windenergieanlagen daher in der Regel die 31,5 Hz-


Oktave, zu welcher die 20 Hz-Terz gehört, auch umfassen. 


Es ist aus der oben als Formel dargestellten Abnahmebedingung erkennbar, dass die 
Messunsicherheit der Abnahmemessung zu Lasten des Betreibers berücksichtigt wird. Ein 
solches Vorgehen ist weder in Übereinstimmung mit der langjährigen Verwaltungspraxis in 
NRW, noch mit der Handhabung von Geräuschangaben im internationalen Bereich, noch mit 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Ein solches Vorgehen würde in der 
Praxis dazu führen, dass eine Abnahme für den Betreiber negativ ausgehen kann, obwohl 
der in der Genehmigung festgelegte Le,max-Wert eingehalten ist und das Spektrum mit dem in 
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der Planung angesetzten Spektrum übereinstimmt. Eine derartige Genehmigungspraxis wäre 
unlogisch und nach meiner Einschätzung nicht „verwaltungsgerichtsbeständig“. 


Ich empfehle daher folgende Änderung in der LAI-Empfehlung: 


 
„Wird eine emissionsseitige Abnahmemessung gefordert, ist im Anschluss mit den 
Ergebnissen der Abnahmemessung mit den ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine 
erneute Schallausbreitungsrechnung durchzuführen. Bei dieser Neuberechnung ist weder 
die Messunsicherheit, nicht jedoch noch die Unsicherheit des Prognosemodells zu 
berücksichtigen. Dabei ist der Vergleich mit den Ergebnissen einer Ausbreitungsrechnung 
unter Ansatz von Le,max durchzuführen. Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums 
berechneten A-bewerteten Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose 
angesetzten Emissionsspektrums berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht 
überschreiten. Die Emission darf keine relevante Tonhaltigkeit aufweisen. 


Formelmäßig ist also (wenigstens im Frequenzbereich der 63 Hz- bis 4 kHz-Oktave) zu 
prüfen: 
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mit: 
LWA,i: Der in Oktave i messtechnisch im Rahmen der Abnahmemessung ermittelte A-
bewertete Schallleistungspegel 
Ai: Die nach dem Interimsverfahren in der Oktave i zu berücksichtigenden Ausbreitungsterme 
Le,max,i: Der in der Nebenbestimmung zum Vergleich mit den Messergebnissen einer 
Abnahmemessung festgelegte maximal zulässige Werte des A-bewerteten 
Schallleistungspegels in der Oktave i 
 
Sofern das gemessene Spektrum in allen Oktaven die entsprechenden Werte des Le,max-
Spektrums nicht überschreitet, kann auf die Ausbreitungsrechnung verzichtet werden.“ 


Anmerkung 1: Die Festschreibung des maximal zulässigen Schallleistungspegels Le,max als 


Gesamtschallleistungspegels kann bei Annahme der vorgeschlagenen Änderung in der Nebenbestimmung 


entfallen, da zur Prüfung nur die Oktav-Pegel des Le,max herangezogen werden. 


Anmerkung 2: Die möglichen Auswirkungen der Messunsicherheit und die möglichen Auswirkungen der 


Unsicherheit des Prognosemodells wurden bereits bei der Geräuschprognose mit dem besten verfügbaren 


Wissen berücksichtigt. Die Ausbreitungsrechnung ist auf Basis der Ergebnisse der Abnahmemessung nur 


erforderlich, um die entfernungsabhängigen Auswirkungen eines möglicherweise im Vergleich zur Planung 


veränderten Spektrums bewerten zu können. 


 


Bei einer Einfachvermessung wird in der Prognose ein Sicherheitszuschlag von 


∆L;�<=1,28∙	σ
� +σ��+σ��?;� =2,1	dB 


angesetzt. Zur Berechnung von Le,max wird in diesem Fall ein Zuschlag von 


∆L8=1,28∙	σ
� +σ��=1,6	dB 


angewandt. Da ∆Lges > ∆L3 ist, hat die Prognose auch bei Ausschöpfung von Le,max noch eine gewisse Sicherheit. 


Auch wenn Le,max voll ausgeschöpft wird, bedeutet dieses nicht, dass eine statistisch signifikante Überschreitung 


des Immissionsrichtwertes auftritt. (Zu den statistischen Prüfverfahren siehe auch [6].) Auch unter 
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Vorsorgegesichtspunkten ist also die Ausschöpfung von Le,max im Einzelfall unkritisch. Die Festlegung von Le,max 


darf allerdings nicht dazu genutzt werden, dass die tatsächlichen Betriebsweisen aller Anlagen auf Ausschöpfung 


der jeweils festgelegten Le,max-Werte „eingemessen“ werden. Mit einem solchen Vorgehen würden die 


statistischen Annahmen über die Auswirkungen der Serienstreuung unterlaufen. Soll aufgrund eines 


Messergebnisses die Betriebsweise einer WEA geändert werden, so ist auf Basis des Messergebnisses eine 


erneute Immissionsprognose durchzuführen. Hierbei ist der Nachweis der Einhaltung der Richtwerte bzw. des 


zulässigen Immissionsanteils unter Berücksichtigung der Unsicherheit des Messergebnisses und der Unsicherheit 


des Prognosemodells zu führen. 
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